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§ 13c AZG Ruhepausen
 AZG - Arbeitszeitgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.06.2025

1. (1)Abweichend von § 11 Abs. 1 ist die Tagesarbeitszeit

1. 1.bei einer Gesamtdauer zwischen sechs und neun Stunden durch eine Ruhepause von mindestens 30

Minuten,

2. 2.bei einer Gesamtdauer von mehr als neun Stunden durch eine Ruhepause von mindestens 45 Minuten,

zu unterbrechen. Die Ruhepause ist spätestens nach sechs Stunden einzuhalten.

2. (2)Die Ruhepause kann in mehrere Teile von mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden.

3. (3)Für den regionalen Kraftfahrlinienverkehr kann durch Kollektivvertrag, für Betriebe, für die kein

Kollektivvertrag wirksam ist, durch Betriebsvereinbarung, auch zugelassen werden, dass die Ruhepause in einen

Teil von mindestens 20 Minuten und einen bzw. mehrere Teile von mindestens zehn Minuten geteilt wird.

4. (4)Bei Teilung der Ruhepause nach Abs. 2 oder 3 ist der erste Teil nach spätestens sechs Stunden einzuhalten.

5. (5)Bei Mehrfahrerbetrieb gemäß Art. 4 lit. o der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 kann die Ruhepause bei

Tourneetransporten mit Spezialkraftwagen zur Personenbeförderung im fahrenden Fahrzeug verbracht werden.

Die Ruhepause gilt in diesen Fällen als Arbeitszeit. Beginn und Ende der Ruhepause sind spätestens am Ende der

Einsatzzeit handschriftlich auf einem Ausdruck aus dem Kontrollgerät zu vermerken.

6. (6)Spezialkraftwagen zur Personenbeförderung bei Tourneetransporten im Sinne des Abs. 5 sind Fahrzeuge, die

1. 1.im Rahmen der nichtlinienmäßigen Personenbeförderung verwendet werden, jedoch nicht als Fahrzeuge

der Klassen M1, M2 oder M3 gemäß § 3 Abs. 1 des Kraftfahrgesetzes 1967 (KFG), BGBl. Nr. 267, zugelassen

sowie mit einem digitalen Kontrollgerät ausgestattet sind und

2. 2.aufgrund besonderer konstruktiver Merkmale über eine Ausrüstung verfügen, die den Lenkerinnen und

Lenkern eine erholungswirksame Ruhepause auch während der Fahrt ermöglichen. Während der

Ruhepause muss eine Sitzgelegenheit sowie eine Schlafgelegenheit zur Verfügung stehen, die nach den

kraftfahrrechtlichen Vorschriften für die Beförderung von Personen im Liegen zugelassen ist. Die

Schlafgelegenheit muss unfallsicher konstruiert und entsprechend geprüft sein.

Abs. 5 gilt nicht für Leer- oder Überstellungsfahrten.
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